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Satzung

§ 1  	 Name, Sitz, Eintragung

Der Vereinsname lautet:
“Fußballclub Phönix Würm e.V.”
kurz FC Phönix Würm e.V.

Der Verein wurde am 12. März 1910 in Würm (jetzt Pforzheim, Stadtteil Würm) gegründet. Der Sitz des Ver-
eins ist Pforzheim, Stadtteil Würm; seine Farben sind gelb-schwarz.
Der Verein ist Mitglied des Badischen Sportbundes, sowie dessen Einzelfachverbänden, deren Sportarten 
betrieben werden.
Soweit es sich um die Beachtung der Satzungen, Ordnungen und Entscheidungen dieser Verbände handelt, 
gelten deren Satzungen und Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung rechtsverbindlich für den Verein und 
seine Einzelmitglieder. Der Verein wie auch seine Einzelmitglieder unterwerfen sich der Rechtssprechung dieser 
Verbände und ermächtigen diese, die ihnen überlassenen Befugnisse bei der Verfolgung und Ahndung von 
Verstößen gegen Satzungen und Ordnungen an übergeordnete Verbände zu übertragen.

§ 2  	 Zweck, Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes “Gemein-
nützige Zwecke” der Abgabeordnung und zwar insbesondere durch die Pflege, Förderung und Verbreitung 
der Leibesübungen. Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwend-
ungen aus Mitteln des Vereins.

Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins nicht mehr als ihre 
eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlage zurück. Es darf keine Person 
durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. Die Aufgaben des Vereins vollziehen sich unter Wahrung der parteipolitischen 
und konfessionellen Neutralität.

§ 3 	 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember.
Mit Beginn des Jahres ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der vom Vereinsrat zu genehmigen ist. In dem 
Wirtschaftsplan sollen auch die Rechnungsergebnisse des Vorjahres und der Vermögensstand angegeben bzw. 
enthalten sein.



§ 4	 Art der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft setzt sich aus

a) 	 Mitgliedern
b) 	 Jugendmitgliedern
c) 	 Ehrenmitgliedern

zusammen.

Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
sind Jugendmitglieder. Ehrenmitglieder werden vom Vereinsrat ernannt.

Alle Mitglieder sind grundsätzlich stimmberechtigt, sofern sie in den jeweiligen Organen des Vereins tätig sind. 
Des Weiteren ist es möglich, nicht stimmberechtigte Mitglieder in den Verein aufzunehmen, sofern dies not-
wendig erscheint. Insbesondere gilt dies bei Gründung einer Unterabteilung, die eine andere Sportart ausübt. 
Diese Unterabteilung kann mit einem stimmberechtigten Sprecher in der Verwaltung (gemäß §8) tätig sein.

§ 5  	 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Mitglieder und Ehrenmitglieder haben in der Mitgliederversammlung
Stimmrecht; sie und die Jugendmitglieder sind berechtigt, an allen sportlichen und gesellschaftlichen Veranstal-
tungen des Vereins teilzunehmen; die Verwaltung entscheidet darüber, bei welchen Veranstaltungen von den 
Mitgliedern und Jugendmitgliedern Entgelt erhoben wird.
Die Mitglieder haben die Pflicht, sich für die Förderung der Vereins-interessen im Rahmen der Satzung ein-
zusetzen und alles zu unterlassen, was die hierin festgesetzten Ziele gefährden könnte.
Die Mitgliederversammlung setzt den von den Mitgliedern und Jugend- mitgliedern zu zahlenden Beitrag fest.
Die Verwaltung  kann im Einzelfall aus wichtigem Grund ganz oder teilweise mit 2/3 Mehrheit seiner Mitglie-
der Befreiung von der Beitrags- pflicht gewähren.

§ 6  	 Erwerb der Mitgliedschaft

Jede unbescholtene Person kann sich um die Mitgliedschaft im Verein bewerben.
Die Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen; über die Aufnahme entscheidet der Vereinsrat. Die Mitgliedschaft ist 
erworben, wenn die Aufnahme schriftlich bestätigt ist; sie ist auch erworben, wenn ein Monatsbeitrag bezahlt 
wird und der Mitgliedschaft nicht innerhalb von 3 Monaten nach Eingang des Beitrags widersprochen wird.
Minderjährige können nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters als Jugendmitglied des Vereins auf-
genommen werden.

§ 7  	 Die Mitgliedschaft 

endet durch
 
a)	 Tod;
b) 	 Austritt, der kann jederzeit erklärt werden. Zu seiner Wirksamkeit
	 ist die Schriftform erforderlich. Bei Eingang der formgemäßen Austrittserklärung erlöschen die Mitglied	
	 srechte. Mitglieder, die ein Vereinsamt ausüben, haben innerhalb von vier Wochen nach Zugang 
	 ihrer Austrittserklärung auf Verlangen eines Mitgliedes des Vereinsrates oder eines Kassenprüfers dem 	
	 Vorstand Rechenschaft abzulegen. Verstreicht diese Frist ohne Aufforderung zur 
	 Rechenschaftsablegung oder erfolgt Entlastung, dann ist der Austritt wirksam. Beitragspflicht endet mit 	
	 Ablauf des Monats, in dem die Austrittserklärung dem Verein zugegangen ist.
c) 	 Ausschluss , der erfolgt durch Beschluss des Verwaltung  mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 	
	 Mitglieder.



Der Ausschluss eines Mitgliedes kann aus folgenden Gründen erfolgen:

1. 	 Bei groben oder wiederholten Vergehen gegen die Vereinssatzung
	 oder die Satzungen der Verbände, denen der Verein angehört, sowie wegen unehrenhaften 
	 Verhaltens, Unehrlichkeit oder sonstiger, das Ansehen des Vereins schädigender oder 
	 beeinträchtigender Handlungen.

2. 	 Bei Verzug in der Zahlung von mehr als 6 Monatsbeiträgen.

Im Falle 1 muss dem Betroffenen mindestens 4 Wochen vor Beschlussfassung schriftlich mitgeteilt sein, aus 
welchen Gründen Antrag auf Ausschluss gestellt worden ist. Auf Antrag ist dem Betroffenen vor Beschlussfas-
sung von dem Vereinsrat Gehör zu schenken.

Im Falle 2 muss der Betroffene mindestens zweimal schriftlich, davon einmal durch Einschreiben gemahnt 
worden sein, es sei denn, dass der Beitragsrückstand mehr als ein Jahr beträgt. Während des Ausschlussver-
fahren ist der Betroffene, wenn er ein Vereinsamt ausübt, von diesem suspendiert. Mit Rechtskraft des Auss-
chlussbescheides erlöschen alle Vereinsrechte.

Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Begründung schriftlich zuzustellen. Gegen den Beschluss kann binnen 
14 Tagen nach Zustellung Beschwerde beim Ältestenrat eingelegt werden, der endgültig entscheidet.
Durch die Beendigung der Mitgliedschaft werden bestehende Verpflichtungen des jeweils Betroffenen dem 
Verein gegenüber nicht berührt. Außerdem können gegen Vereinsmitglieder disziplinarische Strafen verhängt 
werden, wenn die unter 1.und 2. genannten Voraussetzungen vorliegen, ohne dass der Ausschluss aus dem 
Verein in Frage kommt, diese sind u. a.

a) 	 Verweis
b) 	 Zeitlich begrenzte oder dauernde Sperre vom aktiven Sportverkehr.

§ 8	 Die Vereinsorgane           

Organe des Vereins sind:

a)	 das Präsidium
b)	 die Vorstandschaft
c)	 die Verwaltung 
d)	 die Mitgliederversammlung 

§ 9	 Präsidium (geschäftsführender Vorstand)	

Das Präsidium des Vereins besteht aus:

a)	 dem 1. Vorsitzenden
b)	 den beiden stellvertretenden Vorsitzenden

Personalunion im Präsidium ist aufgrund der Aufgabenverteilung in § 11 unzulässig. 

§ 10	 Vorstandschaft	

Die Vorstandschaft des Vereins besteht aus:

a)	 dem Präsidium
b)	 dem Hauptkassierer
c)	 dem Schriftführer
d)	 dem Spielausschussvorsitzenden 
e)	 dem Vorsitzenden des Jugendausschuss (Jugendleiter)
f)	 dem Abteilungsleiter AH



Die Vorstandschaft sollte monatlich, mindestens aber 6 mal im Jahr, außerhalb der Mitgliederversammlung 
zusammentreffen.

§ 11   	 Aufgaben und Beschlussfähigkeit der Vorstandschaft

Die Vorstandschaft besorgt die laufenden Geschäfte des Vereins im Rahmen der Satzung. Ihr obliegt die Lei-
tung des Vereins, soweit sie im Einzelfall nicht verpflichtet ist, einen Beschluss der Verwaltung oder der Mitglie-
derversammlung herbeizuführen, an deren Beschlüsse sie gebunden ist.

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die Mitglieder des Präsidiums, jeder von Ihnen allein vertretungs-
berechtigt und im Vereinsregister eingetragen.

Alle Rechtsgeschäfte des Präsidiums bedürfen der Einwilligung der Vorstandschaft. Übersteigt der Ge-
schäftswert eines Rechtsgeschäftes den Betrag von € 2.000,--, so ist vor Abschluss die Einwilligung der Verwal-
tung einzuholen. Diese Beschränkung gilt nur im Innenverhältnis.

Die Vorstandschaft wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von jeweils 2 Jahren gewählt. Scheidet 
ein Mitglied während der Amtszeit, gleich aus welchem Grunde aus, so wählt die Verwaltung mit 2/3 Meh-
rheit aus ihren  Reihen oder denen der Passivität einen Ersatzmann für den Rest der Amtszeit.

Dem 1. Vorsitzenden obliegt insbesondere die Verantwortung für den Bereich Finanzen. In diesem Zusammen-
hang arbeitet er eng mit dem Hauptkassierer und Beitragskassierer zusammen.  

Die stellvertretenden Vorsitzenden sind im Innenverhältnis verpflichtet, den 1. Vorsitzenden nur im Verhin-
derungsfall zu vertreten.

Die beiden Stellvertreter sind für den Bereich technische Verwaltung (Sportplatz- und  Gebäudepflege) sowie 
Presse- und  Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. 

Die technische Verwaltung umfasst die Verantwortung u.a. für die Pflege des Sportgeländes, der Einrichtungen 
und Geräte sowie für die Instandhaltung der Gebäude. Die entsprechenden Arbeiten sollen in Abstimmung mit 
Trainern, Mannschaftsführern und den in § 13 definierten Beisitzern erfolgen.

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Verantwortung für die Mitgliederverwaltung, Sponsorenfind-
ung und -betreuung, Bewerbung der Gaststätte und Kegelbahnen, den Internetauftritt sowie aller protokollar-
ischen Aufgaben in Zusammenarbeit mit dem Schriftführer und dem Beitragskassierer.  

Der Hauptkassierer ist für die gesamte Buchhaltung des Vereins verantwortlich. Sämtliche Zahlungen müssen 
buchhalterisch belegt werden. Alle Rechnungsstellungen werden durch ihn erledigt. Auf Antrag von mindes-
tens 2/3 der Mitglieder des Verwaltung ist der Hauptkassierer verpflichtet, über die Finanzlage zu berichten. 
Nach Beendigung eines Geschäftsjahres ist er verpflichtet, der Mitgliederversammlung über den Stand der 
Buchhaltung Bericht zu erstatten. Dem Hauptkassierer steht der Beitragskassierer zur Seite. Beide teilen sich die 
Aufgaben bzw. die Verantwortung eines Platzkassierers.

Der Schriftführer ist für den Informationsfluss innerhalb des Vereins und in seiner Außendarstellung verant-
wortlich. Er erstellt insbesondere die Protokolle der Verwaltungssitzungen bzw. Mitgliederversammlungen, 
Einladungen zu Versammlungen und übernimmt die Aktualisierung des Internetauftrittes.

Die Aufgaben des Spielausschuss und Jugendausschuss sind in den § 14 + 15 geregelt.
Beide informieren die Vorstandschaft oder die Verwaltung über die Notwendigkeit der Beschaffung von Einrich-
tungen und Geräten für Sport-zwecken, um eine Entscheidung herbeizuführen.

Die Vorstandschaft ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens 4 ihrer Mitglieder, darunter der 1. 
Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der an-
wesenden Vorstandsmitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden, bei dessen 
Abwesenheit die Stimme des für die technische Verwaltung  zuständigen Stellvertreters, bei dessen Abwesen-
heit die Stimme des für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Stellvertreters. 

Die Beschlüsse der Vorstandschaft sind zu Beweiszwecken in ein Beschlussbuch einzutragen, welches vom 
Schriftführer zu führen ist. Dabei ist das Datum und das Abstimmungsergebnis des jeweiligen Beschlusses 



aufzunehmen. Bei Stimmengleichheit ist zusätzlich aufzunehmen, welches Präsidiumsmitglied die maßgebliche 
Stimme abgegeben hat. Jeder Beschluss ist vom 1. Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterschreiben.

In Eilfällen kann ein Vorsitzender zusammen mit einem weiteren Mitglied der Vorstandschaft selbständig Anor-
dnung en treffen, ohne das es der vorherigen Beschlussfassung der Vorstandschaft bedarf. Die Genehmigung 
der Vorstandschaft ist aber unverzüglich einzuholen

Der Vorstandschaft obliegt der Abschluss von Verträgen u.a. mit dem Trainer, dem Pächter oder Bewirtschafter 
der Phönix-Stuben und anderen vereinseigenen Räumlichkeiten (Wohnungen, Konditionsraum). Die einzelnen 
Verträge bedürfen der Genehmigung der Verwaltung.

§12   	 Verwaltung 

Die Verwaltung besteht aus:

a)	 den Mitgliedern der Vorstandschaft
b)	 2 Kassenprüfern
c)	 dem Ältestenrat
d)	 dem Beitragskassierer
e)	 den Besitzern des Jugendausschusses
f)	 den Beisitzern des Spielausschusses
g)	 dem Festausschuss

Weitere Mitglieder können von der Mitgliederversammlung hinzu gewählt werden.
Der Verwaltung obliegt es, 

a) 	 in den in der Satzung und ihrem Rahmen vorgesehenen Fällen Entscheidungen herbeizuführen bzw. 	
	 Beschluss zu fassen,
b) 	 die Vorstandschaft in der Führung der Vereinsgeschäfte beratend zu unterstützen,
c) 	 Ausführungsanordnungen zu Bestimmungen der Satzung zu erlassen soweit hierzu ein Bedürfnis 		
	 besteht. Zur Beschlussfassung ist 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Verwaltung 
	 erforderlich. Scheidet ein Mitglied der Verwaltung, das nicht zugleich Mitglied der Vorstandschaft 
	 ist, während der Amtszeit aus oder wird es in die Vorstandschaft gewählt, dann hat die Verwaltung  	
	 ein Mitglied als Ersatzmann für den Rest der Amtszeit zu wählen. Gewählt ist das Mitglied, das 2/3 	
	 Mehrheit der verbleibenden Mitglieder der Verwaltung  auf sich vereint. Dies gilt auch, wenn durch 	
	 die Mitgliederversammlung ein Amt nach § 13 nicht besetzt werden kann.

Übt ein Mitglied der Vorstandschaft oder der Verwaltung  bzw. der gewählten Amtsträger sein Amt trotz schrift-
licher Aufforderung durch Einschreiben länger als 3 Monate nicht aus, so kann es durch die Verwaltung seines 
Amtes für verlustig erklärt werden; der Betroffene muss vor Beschlussfassung Gelegenheit erhalten, sich vor der 
Verwaltung  zu rechtfertigen. Der beschwerende Beschluss bedarf der Zustimmung von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder der Verwaltung; er ist dem Betroffenen mit schriftlicher Begründung zuzustellen.
Gegen den Beschluss kann binnen 14 Tagen nach Zustellung Beschwerde beim Ältestenrat eingelegt werden, 
der endgültig entscheidet.

Die Verwaltung  sollte innerhalb eines Monats  einmal, mindestens 6 Mal im Jahr, durch das Präsidium ein-
berufen werden; seine Sitzungen werden von dem ranghöchsten anwesenden Präsidiumsmitglied geleitet. Die 
Verwaltung ist auch einzuberufen, wenn dies 1/3 seiner Mitglieder fordert.

Die Verwaltung  ist berechtigt, nach Bedarf Sport- und Spielabteilungen
zu bilden, deren erster Abteilungsleiter von der Verwaltung zu wählen ist, die weiteren wählt die Mitgliederver-
sammlung.

Die Abteilungsleiter haben zu den Sitzungen des Vereinsrates Zutritt, auch wenn sie nicht gewählte Amtsträger 
im Sinne von Abs. 1 sind. Soweit die Interessen ihrer Abteilungen durch die Tagesordnung berührt werden, 
haben sie Stimmrecht.

Die Verwaltung  bildet nach Bedarf Unterausschüsse, denen die Erledigung laufender oder einzelner Aufgaben 
übertragen werden kann. Die Beisitzer in solchen Unterausschüssen brauchen nicht Mitglieder des Vereinsrates 
zu sein.



Sofern die Fassung eines Beschlusses in die Zuständigkeit der Verwaltung fällt, so entscheidet die einfache 
Mehrheit der anwesenden Verwaltungsmitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt die Regelung nach §11. 

Alle Mitglieder des Vereins dürfen an öffentlichen Sitzungen der Verwaltung teilnehmen, sind aber nicht stim-
mberechtigt. Auf Antrag eines Verwaltungsmitglieds kann die Verwaltungssitzung in Teilen oder im ganzen als 
nicht öffentliche Sitzung durchgeführt werden. 

§ 13 	 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist in jedem Jahr spätestens 6 Wochen vor Ablauf des 1. Halbjahres einzuberufen; 
sie hat folgenden Tagesordnung abzuwickeln:

1. 	 Beschlussfassung über die Tagesordnung
2. 	 Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
3. 	 Jahresbericht des Hauptkassierers 
4. 	 Bericht der Kassenprüfer 
5. 	 Jahresbericht des Vorsitzenden des Spielausschusses 
6. 	 Jahresbericht des Vorsitzenden des Jugendausschusses
7. 	 Jahresbericht der Abteilungsleiter
8. 	 Aussprache zu den Berichten
9. 	 Beschlussfassung über etwaige Satzungsänderungen
10.	 Entlastung des Vorstandschaft und der Verwaltung 
11. 	 Neuwahlen
12. 	 Verschiedenes

Die Mitgliederversammlung ist bei fristgemäßer Einladung unabhängig von der Teilnehmerzahl beschlussfähig. 
Es müssen aber mindestens 4 Mitglieder der Vorstandschaft, darunter ein Mitglied des Präsidiums anwesend 
sein.

Die Einberufung ist rechtzeitig erfolgt, wenn der Termin der Versammlung mit der Tagesordnung mindestens 
2 Wochen vorher schriftlich eingeladen oder in den Ortsnachrichten des Stadtteils Würm bekannt gemacht 
worden ist.
Jedes Ehrenmitglied oder Mitglied kann zur Tagesordnung Anträge einbringen; sie müssen von der Mitglie-
derversammlung behandelt werden, wenn sie dem 1. Vorsitzenden oder dem Schriftführer 10 Tage vor dem 
Versammlungstermin zugegangen sind.

Die Mitgliederversammlung hat die folgenden Amtsträger zu
wählen:

Für zwei Jahre: 

a) 	 Die Vorstandschaft nach §10

Für ein Jahr: 

b)  	 2 Kassenprüfer
c) 	 den Ältestenrat 
d) 	 den Beitragskassier
e)  	 2 Beisitzer des Spielausschusses
f)  	 2 Beisitzer des Jugendausschusses
g) 	 der Festausschuss

Die Amtszeit der Gewählten zu a) läuft jeweils bis zur übernächsten,
zu b) - g) bis zur nächsten Mitgliederversammlung.
Die vorstehend gewählten sind Mitglied der Verwaltung (§ 12).



Die Mitgliederversammlung entscheidet ferner ausschließlich, soweit sie hierzu in dieser Satzung berufen ist.
Zur Beschlussfassung ist, soweit nicht anders bestimmt, die Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
Der Vorstand bedarf zur Veräußerung und Belastung von Immobilien der Zustimmung der Mitglieder nach §11 
der Satzung  (Mehrheit der anwesenden Mitglieder in der Mitgliederversammlung)

Zu Satzungsänderungen und zur Genehmigung der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden bedarf es der 2/3 
Mehrheit der erschienen stimm-berechtigten Mitglieder.

Der Auflösung des Vereins müssen 3/4 aller stimmberechtigten Mitglieder zustimmen.

Sind in den beiden zuletzt genannten Fällen 2/3 der stimmberechtigten bzw. 3/4 aller Mitglieder nicht an-
wesend, dann entscheidet eine innerhalb von 2 Monaten erneut einzuberufende Mitgliederversammlung in be-
iden Fällen mit einer Mehrheit von 4/5 der dann jeweils erschienenen Mitglieder. Eine Abstimmung ist geheim 
durchzuführen, wenn dies die Mitglieder-versammlung mit 1/10 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder beschließt; den Antrag auf geheime Abstimmung kann jedes Mitglied stellen. 

Neben der Mitgliederversammlung können während des Geschäftsjahres zu jeder Zeit vom Vorstand, auch auf 
Grund eines Beschlusses der Verwaltung , außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen werden.

Die außerordentliche Mitgliederversammlung ist auch dann einzuladen, wenn dies 1/10 der stimm-
berechtigten Mitglieder oder der Ältestenrat mit 2/3 Mehrheit jeweils mit unterzeichneter schriftlicher Begründ-
ung fordern.
 
Für die a. o. Mitgliederversammlung gelten die Bestimmungen der Mitgliederversammlung entsprechend.

§14 	 Spielausschuss

Dem Spielausschuss gehören mindestens 3 Mitglieder an:
Der Vorsitzende des Spielausschusses als Vorsitzender und die von der Mitgliederversammlung gewählten 2 
Beisitzer.
Der Spielausschuss ist berechtigt, im Einvernehmen mit der Verwaltung  ein weiteres Mitglied aus der Mitglied-
schaft hinzu zu wählen.
Der Spielausschuss ist für die Betreuung der aktiven Fußballmannschaft
- ausgenommen die der Jugend - sowie für die technische und organisatorische Abwicklung des gesamten 
Spiel- und Trainingsbetriebes verantwortlich. In dieser Arbeit ist der Spielausschuss durch den Trainer, dem im 
Rahmen seines Vertrages im Einvernehmen mit dem Spielausschuss die Aufstellung der Mannschaften obliegt, 
zu unterstützen.

§15 	 Jugendausschuss
 
Dem Jugendausschuss gehören mindestens 3 Mitglieder an:
Der Vorsitzende des Jugendausschusses als Vorsitzender und die von der Mitgliederversammlung gewählten 
zwei Beisitzer.
Der Jugendausschuss ist für die Betreuung der Jugendmannschaften, deren Beaufsichtigung, sportliche Führung 
und für die technische und organisatorische Abwicklung des gesamten Spiel- und Trainingsbetriebes verant-
wortlich. 



§16 	 Ältestenrat

Dem Ältestenrat gehören 6 Mitglieder an, deren ununterbrochene Mitgliedschaft im Verein mindestens 10 
Jahre betragen soll. Vorsitzender ist das nach Vereinsjahren älteste gewählte Mitglied. Der Ältestenrat hat sich 
selbst eine Geschäftsordnung zu geben. Er entscheidet, wird er angerufen, endgültig bei Beschwerden gegen 
den Entscheid auf Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein oder Ausschluss eines Mitgliedes der Vorstand-
schaft, Verwaltung  eines Ausschlusses aus dem Amt. Ferner ist der Ältestenrat zuständig zur Schlichtung von 
Streitigkeiten unter den Mitgliedern - ausgenommen den aktiven Spielern - wenn er von einer der streitenden 
Parteien angerufen wird. Der Ältestenrat hat das Recht, mit unterzeichneter schriftlicher Begründung vom 
Vorstand die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu fordern, wenn er die mit 2/3 
Mehrheit beschließt. 

§ 17 	 Kassenprüfer

Den von der Mitgliederversammlung gewählten Kassenprüfern obliegt die Überprüfung der Kasse, der hierzu 
gehörigen Bücher und Belege. Die Prüfungen haben im Geschäftsjahr mindestens einmal zu erfolgen; hierüber 
ist der Mitgliederversammlung und der Verwaltung, letzterem jeweils im Anschluss an die Prüfung, zu berich-
ten. 

§18 	 Niederschriften über Sitzungen

Der Verlauf der Sitzung des Vereinsrates und der Mitgliederversammlung ist zu protokollieren. Die jeweilige 
Niederschrift ist vom Verfasser und dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen. Bei den Sitzungen der Vorstand-
schaft und der gewählten Ausschüsse soll das Ergebnis schriftlich festgehalten werden. Beschlüsse sind wörtlich 
niederzuschreiben. Über alle Anträge ist geheim abzustimmen, wenn dies die Mehrheit der Anwesenden 
fordert, soweit nicht anders bestimmt ist.

§19 	 Ehrungen

Den Mitgliedern können die folgenden Ehrentitel zuerkannt  werden:

a) 	 Ehrenvorsitzender
b) 	 Ehrenmitglied
c) 	 die Goldene Ehrennadel
d) 	 das Goldene Vereinsabzeichen
e) 	 das Silberne Vereinsabzeichen
f) 	 die Goldene Sportnadel
g) 	 die Silberne Sportnadel

Der Ehrenvorstand wird durch die Mitgliederversammlung gewählt. Zum Ehrenvorsitzenden kann nur ein 
Mitglied gewählt werden, das sich mindestens 10 Jahre lang ununterbrochen oder 15 Jahre in unterbro-
chener Folge als Vorsitzender des Vereins in hervorragender Weise um ihn verdient gemacht hat. Der Eh-
renvorsitzende hat in der Vorstandschaft, Verwaltung und Ältestenrat Stimmrecht; bei der Feststellung der 
Beschlussfähigkeit bleibt seine Stimme unberücksichtigt. Zum Ehrenmitglied kann von der Verwaltung  mit 2/3 
Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder ernannt werden, wer sich durch langjährige Mitgliedschaft und in 
hervorragender Weise um den Verein oder den Sport besondere Verdienste erworben hat. Besitzt das er-
nannte Ehrenmitglied die Goldene Ehrennadel noch nicht, so ist mit der Ernennung zum Ehrenmitglied deren 
Verleihung verbunden. Die Verwaltung kann mit 2/3 Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder die Goldene 
Ehrennadel verleihen, wenn sich das betreffende Mitglied in außerordentlichem Maße um den Verein verdient 
gemacht hat. Das Goldene Vereinsabzeichen wird nach 40jähriger, das Silberne nach 25jähriger ununterbro-
chener Mitgliedschaft verliehen. Die Goldene Sportnadel kann für außerordentliche Leistungen auf sportlichem 
Gebiet oder für hervorragende Verdienste um den Sport aktiven Mitgliedern verliehen werden. Über die Ver-
leihung entscheidet die Verwaltung mit 2/3 Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder. Die Silberne Sportnadel 
wird aktiven Mitgliedern verliehen, die ununterbrochen 10 Jahre zur Aktivität des Vereins zählen.
Die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung erfolgten Ehrungen werden durch die vorstehende Regelung nicht 
berührt.



§ 20 	 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgliederversammlung
oder a. o. Mitgliederversammlung mit der insoweit in § 13 (3/4) angegebenen Mehrheit beschlossen werden. 
Wird die Auflösung beschlossen, so ist unmittelbar im Anschluss hieran ein Liquidator zu wählen. Bei Auflö-
sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins, 
soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern 
geleisteten Sacheinlagen überschreitet, der Stadt Pforzheim zu, zur weiteren Verwendung im gemeinnützigen 
Sinne und im Interesse des Sportes im Stadtteil Würm, sofern das zuständigen Finanzamt hierzu seine Einwil-
ligung erteilt und der gemeinnützige Charakter des Vereins anerkannt ist.


